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Antrag auf kostenpflichtige Überprüfung der Hausanschlussleitungen   

zurück an Entsorgungsunternehmen  

Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn:  

-Verbandsgemeindewerke- 

Hauptstraße 18 

67677 Enkenbach-Alsenborn 
 
 

 
Hiermit werden die Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn beauftragt, die sach- und 
fachkundige Überprüfung der Hausanschlussleitungen (Zustandserfassung und Dichtheitsprüfung) 
durchzuführen:  
 
1. Angaben zum Grundstückseigentümer und somit Rechnungsempfänger:  

 
Name, Vorname / Firma Telefon-Nr. ( für Rückfragen/Terminvereinbarung nötig) 

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort 

 
2. Das folgende Anwesen soll überprüft werden: 
 

 
Straße, Haus-Nr. (Flurstück-Nummer)    PLZ, Ort 

 
Die optische Inspektion einer Leitung mittels Kamera stellt eine übliche Vorgehensweise zur Zustandserfassung dar. Im 
Regelfall wird so eine Inspektion problemlos durchgeführt. Eine vorherige Reinigung ist für die Befahrbarkeit des 
Leitungsnetzes nicht immer zwingend erforderlich. Die Reinigung wird jedoch empfohlen, da Ablagerungen die Sicht 
auf die Rohrwand und auch die Reichweite der Kamera einschränken können.   
 

3. Beauftragt wird: 
 optische Inspektion mittels Kamera oder ähnlicher Technik 
 vorherige Reinigung    Reinigung nach Bedarf 

 
4. Ansprechpartner am Tag der Überprüfung 
Bitte nennen Sie uns einen kompetenten Ansprechpartner, der am Tage der Untersuchung vor Ort ist und den Zutritt 
gewähren kann. Weiterhin ist in den Kellerräumen für ausreichende Arbeitsfreiheit zu sorgen. 
 
……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..  
Ansprechpartner       Telefon-/Handy-Nummer 

 
5. Wichtige Hinweise:  
Die Überprüfung ist kostenpflichtig und wird nach Aufwand ermittelt. Der Antragsteller bestätigt mit seiner 
Unterschrift die volle Kostenübernahme für die optische Inspektion und ggf. Reinigung der Hausanschlussleitung im 
privaten Bereich (ab der Grundstücksgrenze).  
Zu diesem Antrag wird als verbindlich anerkannt, dass der Grundstückseigentümer auch die Kosten für die 
Schadensbeseitigung im öffentlichen Bereich trägt, wenn er nachweislich der Schadensverursacher  ist.   
 
Wenn bei der Untersuchung Schäden festgestellt werden, besprechen wir mit Ihnen gerne die 
Sanierungsmöglichkeiten.  
 
 

__________________   ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Grundstückseigentümer  


